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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den
Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,
äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.02.2018
KARIN FRICK
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obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 2

Eine Woche nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten zur
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie wurde die über lange Zeit immer wieder
ausgesprochene Referendumsdrohung in die Tat umgesetzt. Am 5. Oktober 2018
präsentierte sich das Referendumskomitee, co-präsidiert von SSV- und IGS-Präsident
Luca Filippini zusammen mit den drei SVP-Nationalräten Jean-Luc Addor (VS), Werner
Salzmann (BE) und Jean-François Rime (FR) sowie SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger-
Bäni (AG), vor den Medien. Die IGS als Hauptträgerin des Referendums vereint 14
Verbände aus dem Umfeld des Schweizer Schiesswesens, darunter neben
Sportschützen auch Jäger, Waffensammler und -händler. Der zentrale Kritikpunkt der
IGS am neuen Waffenrecht war der «Paradigmenwechsel», dass der Waffenbesitz von
einem generellen Recht für Schweizerinnen und Schweizer zu einem Privileg
herabgestuft werde, das nur noch ausnahmsweise gewährt werde; die damit
verbundene «Vorstellung, künftig mit einer verbotenen Waffe schiessen zu müssen»,
sei das Problem, so die NZZ. Darüber hinaus wurde diese Änderung vom
Referendumskomitee jedoch auch als erster Schritt in Richtung Abschaffung des

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.10.2018
KARIN FRICK
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Privatwaffenbesitzes gesehen; es würden sicher weitere Verschärfungen folgen. Weiter
wurde die Pflicht zur Nachmeldung von halbautomatischen Waffen kritisiert: Obwohl
das Volk eine Nachregistrierung im Rahmen der Waffenschutz-Initiative 2011 abgelehnt
habe, werde eine solche nun durch die «Brüsseler Hintertür» eingeführt, so Werner
Salzmann in der BaZ. Die Beendigung der Schengen/Dublin-Zusammenarbeit sei
hingegen nicht das Ziel des Referendums, beteuerte das Komitee und zeigte sich
überzeugt davon, dass die EU kein Interesse daran habe, die Zusammenarbeit mit der
Schweiz zu beenden. Gleichzeitig präsentierte sich das Komitee im Internet unter dem
Namen «Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU» und portierte damit die europa- und
schengenkritische Haltung der SVP.

So geeint, wie das Referendumskomitee vielleicht den Eindruck erwecken konnte, war
die Waffenlobby jedoch nicht. ProTell und der SSV, die an vorderster Front und «mit
schrillen Tönen» (AZ) gegen die Verschärfung des Waffenrechts kämpften, konnten
nicht alle Lobbymitglieder für diesen Kampf begeistern. Sowohl die Schweizerische
Offiziersgesellschaft, die selbst zwar nicht Mitglied der IGS, sondern nur Sympathisantin
ist, als auch Jagd Schweiz, Mitglied der IGS, wollten das Referendum nur passiv
unterstützen, d.h. ideell, aber weder mit Finanzen noch mit dem Sammeln von
Unterschriften. Auch nicht alle kantonalen Schiesssportverbände zeigten sich
überzeugt von der Argumentation ihres Dachverbandes. So erklärte etwa der Präsident
des Bündner Schiesssportverbandes gegenüber der Aargauer Zeitung, man unterstütze
das Referendum vor allem aus Solidarität mit dem SSV, nicht weil die Reform an sich ein
grosses Problem sei. Kritisch zum Referendum äusserte sich in der Presse auch Lorenz
Hess, Berner BDP-Nationalrat und ehemaliger Präsident eines Schützenvereins.
Insbesondere die Kritik an der vorgesehenen Zwangsmitgliedschaft für Schützen in
einem Schiessverein sei nicht nachvollziehbar – ein Vereinszwang habe bis 1996
bestanden, ohne dass sich die Schützenvereine dagegen gewehrt hätten. Was ProTell
von in der Unterschriftensammlung zu wenig engagierten Schützenvereinspräsidenten
hielt, berichtete der «Blick»: In Schützenvereinen, die einen «Ausredenkönig» als
Präsidenten hätten, sei eine «Druckerhöhung von unten» durchaus erwünscht, habe
die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht auf ihrer Facebook-Seite betont.
Interimspräsident Jean-Luc Addor quittierte den Online-Post damit, es müssten
verschiedene Tonalitäten möglich sein. Mit nahezu 200'000 Mitgliedern dürfte es für
die IGS allerdings kein allzu grosses Problem sein, bis Mitte Januar 2019 die
erforderlichen 50'000 Unterschriften zu sammeln. 3

Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
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«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Laut dem Agrarbericht 2014 erhöhte sich das Nettounternehmenseinkommen des
landwirtschaftlichen Sektors gegenüber dem Vorjahr um 6,9% auf CHF 2,939 Mrd. Dies
sei hauptsächlich einer erhöhten tierischen Produktion zu verdanken (+ CHF 417 Mio.).
Die pflanzliche Produktion nahm hingegen um CHF 325 Mio. ab. Im Bereich des
Aussenhandels war weiterhin ein Importüberschuss zu verzeichnen: Mit mittlerweile
CHF 3,4 Mrd. steigerte sich dieser zwar gegenüber dem Vorjahr noch einmal, verglichen
mit dem Beginn des Jahrtausends war jedoch ein deutlicher Rückgang feststellbar: Die
Bilanz konnte um beinahe einen Drittel zugunsten des Exports verbessert werden. 2013
wurden 1'368 landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben. Es verblieben 55'207 Höfe mit
insgesamt 158'919 Beschäftigten. Die erneute Durchführung einer Zeitbudgeterhebung
im Bereich der Landwirtschaft erlaubte es der Forschungsanstalt Agroscope, die
veränderten Arbeitsbedingungen auf den schweizerischen Höfen seit 1974
nachzuzeichnen. Betrug der wöchentliche Zeitaufwand damals noch 78 Stunden, so
verringerte er sich bis 2011 auf 65 Stunden für Bäuerinnen respektive 66 Stunden für
landwirtschaftliche Betriebsleiter. Die Arbeitszeit, welche die Ehefrauen im Schnitt für
die Betreuung des Haushalts verwenden, wurde in dieser Zeit halbiert. Dafür werden
heutzutage durchschnittlich 7 Stunden mehr pro Woche für die Ausführung
ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeiten verwendet. Auch bei den Betriebsleitern
erhöhte sich dieser Zeitbudgetposten leicht. Gleichzeitig senkte sich jedoch der
Aufwand für landwirtschaftliche Arbeiten im selben Zeitraum um 16 auf insgesamt 50
sowie der Administrationsaufwand um 1,5 auf nunmehr 2 Stunden  pro Woche. Dass die
Bauern dermassen weniger Zeit in die agrarische Tätigkeit an sich investieren, hängt
vermutlich mit dem technischen Fortschritt und der Mechanisierung vieler Arbeiten
seit 1974 zusammen. Ein nach wie vor ungelöstes Problem stellt laut dem Agrarbericht
der hohe Phosphor-Einsatz in der Landwirtschaft dar. Dieses für Pflanzen unerlässliche
chemische Element kann bei erhöhter Konzentration in Gewässern für
Sauerstoffmangel sorgen. Seit den 1970er Jahren wurden die aus der Gesellschaft
stammenden Quellen stetig reduziert, so dass aus der Industrie und aus
Privathaushalten heute kaum mehr Phosphor ins Wasser gelangt. Die Landwirtschaft
verzeichnete 2012 aber immer noch einen Überschuss von 5'900 t, was einer
Phosphor-Effizienz von 60% entspricht. Die neue Agrarpolitik möchte diesen Wert bis
im Jahr 2017 um 8% erhöhen – langfristiges Ziel ist ein Effizienzgrad von 100%.
Letzteres würde bedeuten, dass genau so viel Phosphor zum Einsatz kommt wie von der
Natur benötigt wird. Dass in der Phosphor-Thematik schweizweit keine Einigkeit
herrscht, zeigten derweil diverse Zeitungsberichte, welche im Sommer veröffentlicht
worden waren. Fischereiverbände klagten, dass einige der Gewässer bereits „zu sauber“
seien, so dass Fische nicht mehr genügend Nährstoffe darin fänden, um zu überleben.
Am gravierendsten sei dieses Problem im Brienzersee, wo die Berufsfischerei beinahe
eingestellt werden musste. Aber auch der Walen- und der Vierwaldstättersee hätten mit
dem geringen Phosphorgehalt zu kämpfen. Am Bodensee forderten Verbände des
Dreiländerecks, dass die Kläranlagen weniger stark filtern sollten. Sie betonten, dass
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dadurch die Trinkwasserqualität des Wassers nicht beeinträchtigt würde: Es handle sich
bei Phosphor um einen lebenswichtigen Stoff, den auch der Mensch beim Essen täglich
zu sich nehme. 5

Jagd

Le Conseil des Etats s'oppose à reprendre l'ensemble des propositions de
modification décidées par le Conseil national concernant la loi sur la chasse. Le point
le plus débattu concerne l'obtention de l'autorisation de chasse (Art. 4). Le projet initial
du Conseil fédéral, soutenu par la chambre du peuple, souhaitait que l'autorisation de
chasse obtenue dans un canton soit reconnue dans les autres cantons et que l'examen
d'obtention de celui-ci inclue un certain nombre de sujets précis. Bien qu'une majorité
de la commission soutienne finalement ce changement, une minorité menée par Beat
Rieder (pdc, VS) estime qu'accepter la proposition du Conseil fédéral mènerait à une
situation où les cantons connaissant un système de chasse à patente (un certain
nombre de patentes sont délivrées par les autorités cantonales aux chasseurs et
chasseuses) seraient désavantagés face aux cantons ayant un système de chasse dit
affermé (les communes politiques donnent le droit de chasse à une société de chasse
pendant une période déterminée). Stefan Engler (pdc, GR) redoute, quant à lui, une
uniformisation rampante du droit de chasse par la standardisation de l'examen de
chasse. Le sénateur Luginbühl (pbd, GR) fait remarquer que ce changement législatif est
soutenu par la Conférence des directeurs cantonaux concernée ainsi que par la faîtière
suisse des chasseurs et chasseuses ChasseSuisse. Simonetta Sommaruga précise
également que cet article de loi répond au postulat Landolt (14.3818) accepté par la
chambre basse. Malgré tout, une nette majorité de sénatrices et sénateurs (26 contre
17) suivent la minorité Rieder et refuse la reconnaissance automatique du permis de
chasse entre les cantons.
Le deuxième point sur lequel les parlementaires se sont accrochés concerne le loup, sa
période de chasse autorisée ainsi que les raisons donnant droit aux cantons de
l'abattre. La minorité Engler (pdc, GR) a réussi à convaincre une majorité de la chambre
haute en se ralliant à la proposition du Conseil national de réduire de deux mois la
période de chasse en question (du 1er septembre au 31 janvier; avant: 31 mars). Le
Conseil des Etats s'aligne également sur le Conseil national sur la question de la
spécification des dégâts causés par le loup pour en permettre son abattage. Ainsi n'est
plus spécifié l'adjectif «considérable» pour décrire l'ampleur de ceux-ci. La
proposition du Conseil fédéral d'éviter tout d'abord l'abattage du loup en mettant en
place des mesures de protection raisonnables passe également à la trappe. Finalement,
le Conseil des Etats souhaite autoriser le tir exceptionnel du loup ainsi que des
bouquetins dans les districts francs si la protection des biotopes l'exige. Le texte
retourne au Conseil national, qui devra à son tour régler les divergences restantes. 6
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

Le DETEC a mis en consultation une révision de l’ordonnance sur la chasse permettant
de délivrer plus facilement un permis de tir afin de réguler l’ours, le lynx, le loup et le
castor, notamment lors d’atteinte au rendement de la chasse, tout en maintenant la
nécessité d’un accord de l’Office fédéral de l’environnement. Le texte prévoit encore
de mettre sous protection totale la perdrix grise, interdit certaines méthodes de
chasse, tout en autorisant la chasse au terrier à laquelle les associations de protection
de l’environnement s’opposent, et impose aux cantons de créer des zones de
tranquillité pour la faune sauvage. L’USP a estimé que le texte ne va pas assez loin dans
le sens d’une régulation efficace des prédateurs et doute de la capacité de la Suisse
d’héberger de grands carnassiers, la Fédération suisse de pêche a souhaité lutter plus
efficacement contre les cormorans (voir ici), et les associations de protection de
l’environnement ont estimé que l’ordonnance marque un retour à des pratiques du
siècle passé. 7
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Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Vertretern des Bundesamts für Umwelt
(Bafu), Pro Natura, des Jagdverbands Schweiz, WWF und Schafzüchtern hat im Mai nach
zwei Jahre dauernden Gesprächen ein Positionspapier zum Umgang mit
Grossraubtieren veröffentlicht. Darin bekennen sich die Teilnehmer zur friedlichen
Koexistenz zwischen Mensch und frei lebenden Tieren wie Wolf, Luchs und Bär.
Zugleich bekräftigen sie aber auch, dass der Abschuss von schadenstiftenden
Einzeltieren möglich sein müsse, solange das Überleben des Bestandes gesichert sei.
Die Medien kritisierten, dass das Papier nicht viel mehr sei als eine Absichtserklärung,
künftig vermehrt das Gespräch zu suchen statt durch Polemik zu polarisieren. 8
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

La persévérance des pêcheurs et des protecteurs de la nature neuchâtelois a fini par
payer. Dès la fin de 2004, le Doubs retrouvera sa vitalité sur quelque 70 kilomètres de
son cours grâce à un investissement de 5,5 millions de francs : le barrage du Châtelot
sera équipé d’une turbine, installée à sa base, qui permettra d’assurer un débit
minimum de 2 mètres cubes. Jusqu’alors et suivant les conditions climatiques,
l’ouvrage franco-helvétique, inauguré en 1953, rejetait en aval des quantités d’eau très
variables, qui pouvaient se réduire à un mince filet. En France comme en Suisse, les
atteintes à la faune et à la flore, qu’impliquaient ces variations de débits, étaient
dénoncées depuis des années. La clé de répartition de l’investissement nécessaire à la
turbine est de 2,5 millions de francs pour la Société des forces motrices du Châtelot,
de 520 000 pour la Confédération, de 450 000 pour le canton de Neuchâtel et de 1,5
millions pour la France. A cela s’ajoute un crédit du Fonds suisse pour le paysage. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
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Le traitement de ces deux objets (l'initiative populaire "Eaux vivantes" et le contre
projet indirect) a révélé une lacune institutionnelle dans la procédure s’appliquant aux
initiatives populaires accompagnées d’un contre-projet indirect de l’Assemblée
fédérale. Selon la procédure en vigueur, le comité d’initiative peut décider le retrait de
son initiative s’il est satisfait du contre-projet législatif adopté par le parlement. Ce
dernier étant soumis au référendum facultatif, le risque est alors que le contre-projet
soit rejeté en votation populaire. Afin de pallier cette carence, les commissions des
institutions politiques des deux chambres ont décidé de donner suite à une initiative
parlementaire du sénateur Lombardi (pdc, TI) et soumis au parlement un projet de loi
introduisant la possibilité d’un retrait conditionnel des initiatives populaires.
Concrètement, le nouveau dispositif permet au comité d’initiative de déclarer retirer
son initiative à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en
votation populaire. Cette révision de la loi sur les droits politiques a été adoptée par les
chambres lors de la session d’automne, si bien que l’Association suisse de la pêche a pu
user de ce nouveau droit en décidant le retrait conditionnel de son initiative peu après
l’adoption du contre-projet indirect par les chambres. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.2009
NICOLAS FREYMOND

Die 2011 in Kraft getretenen Änderungen des Gewässerschutzgesetzes provozierten
weiterhin Opposition. Die Revision war als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative
„lebendiges Wasser“ geschaffen worden. Die sogenannte Renaturierungs-Initiative
wurde daraufhin von den Initianten zurückgezogen, da diese ihre Interessen
angemessen berücksichtigt sahen. Eine im Vorjahr lancierte Motion Leo Müller (cvp, LU)
verlangt nun Möglichkeiten zur Unterschreitung der minimalen Breite des
Gewässerraumes zum Schutze der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder anderer
Interessen. Die neue Regelung, die einen absoluten Schutz der Gewässerräume fordere,
lasse keine haushälterische Nutzung der Ressource Boden zu und das Ausscheiden der
Gewässerräume bedeute eine Enteignung der Grundeigentümer, was der
Rechtssicherheit widerspreche. In seiner Antwort zum Vorstoss verteidigte der
Bundesrat die Festlegung des Gewässerraums als zentrales Element der
Kompromisslösung des damals erarbeiteten Gegenvorschlags zum Volksanliegen und
verwies auf die gesetzlichen Ausnahmeregelungen und den bestehenden Spielraum der
Kantone, insbesondere im Umgang mit Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum. Obwohl
Bundesrätin Leuthard (cvp) in der Herbstsession des Nationalrats darüber hinaus
erläuterte, dass der Bund in Zusammenarbeit mit der Bau-, Planungs- und
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Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK)
Merkblätter zur Festlegung des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet sowie in
landwirtschaftlichen Gebieten aktuell erarbeite, resp. bereits erarbeitet habe, nahm die
grosse Kammer unter Opposition der SP, der Grünen und der GLP die Motion mit 104 zu
82 Stimmen an. Ein vom Schweizerischen Fischereiverband in Auftrag gegebenes
Gutachten hielt eine voreilige Gesetzesanpassung indes für staatspolitisch bedenklich.
Es gelte, eine erste Evaluation der Auswirkungen abzuwarten. 11

Beunruhigende Resultate förderte eine im März 2014 veröffentlichte und vom BAFU in
Auftrag gegebene Studie der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) zu Tage: Die Untersuchung von fünf
mittelgrossen Fliessgewässern (Salmsacher Aach (TG), Furtbach (ZH), Surb (AG), Limpach
(SO) und Mentue (VD)) ergab eine erhebliche Belastung der Mittellandflüsse durch
Pestizide, wobei ein Grossteil dieser Belastung durch in der Landwirtschaft eingesetzte
Pflanzenschutzmittel verursacht wurde. Von den 104 nachgewiesenen Substanzen
überschritten insgesamt 31 die in der Gewässerschutzverordnung (GSchV) festgelegten
Grenzwerte. Auch wenn die festgestellten Konzentrationen für den Menschen
ungefährlich seien, könnten Auswirkungen auf in den Gewässern heimische Organismen
nicht ausgeschlossen werden, so die Eawag. Diese Befunde nahm Pro Natura sogleich
zum Anlass, um der Forderung nach einer raschen Ausscheidung der Gewässerräume,
wie dies die Gewässerschutzverordnung vorsieht, Nachdruck zu verleihen. Neben Pro
Natura meldete sich auch der Fischereiverband mit der Forderung nach strikteren
Massnahmen zum Schutz vor schädlichen Pestiziden zu Wort. Überrascht zeigte sich
Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbandes. Man sei davon ausgegangen, dass
bestehende rechtliche Bestimmungen ausreichen würden und man sei auf die
Einhaltung der Vorschriften bedacht, würde der Angelegenheit jedoch in Zukunft
verstärkte Aufmerksamkeit widmen. Mit einer Interpellation verlangte Nationalrat
Jacques Bourgeois (fdp, FR) in der Folge vom Bundesrat weitere Informationen zu
Generalisierbarkeit und Interpretation der Studienergebnisse. Ersteres bestätigte der
Bundesrat und hielt in diesem Zusammenhang fest, dass in kleineren Gewässern bislang
gar höhere Konzentrationswerte gefunden worden waren. Er gab allerdings auch
bekannt, dass gemäss den Umweltqualitätsnormen der EU lediglich 19 und nicht - wie
gemäss GSchV - 31 Pestizide den Grenzwert überschreiten würden, erachtete den
Handlungsbedarf in der Landwirtschaft zur Reduktion der Gewässerbelastung jedoch
als gegeben. Er verwies in diesem Zusammenhang auf in Angriff genommene
Massnahmen, wie die im Berichtsjahr beschlossene Aufrüstung der
Abwasserreinigungsanlagen oder die in Erfüllung eines Postulats zu prüfende
Lancierung eines Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Die Studie der Eawag fiel zusammen mit der umstrittenen Umsetzung der
Gewässerschutzverordnung, bei der die Interessen des Natur- und
Hochwasserschutzes und diejenigen der Landwirtschaft bereits heftig
aufeinanderprallten. Die Tribune de Genève fasste die laufenden Bestrebungen und
Erkenntnisse im Gewässerschutz treffend folgendermassen zusammen: "Le sauvetage
des rivières suisses ne sera pas un long fleuve tranquille." 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.03.2014
MARLÈNE GERBER

Während eine aktuelle Untersuchung eine erhebliche Pestizid-Belastung in Schweizer
Fliessgewässern nachwies und das Parlament eine umfassende Aufrüstung der
Abwasserreinigungsanlagen zur Verminderung von Mikroverunreinigungen beschloss,
hatten die Berufsfischer ganz andere Sorgen: Ihnen waren die Schweizer Seen zu
sauber. Der geringe Phosphat-Gehalt in diesen Gewässern bewirke einen Rückgang der
Fischbestände, da es nicht genügend Plankton als Nahrung für die Fische gebe. Mit
ihrem Vorschlag nach einer Phosphat-Untergrenze stiessen die Fischer bei WWF und
Pro Natura hingegen auf taube Ohren: Die Trinkwasserqualität sei klar höher zu
gewichten als die Interessen der Fischer. Wenig Unterstützung erhielt die Forderung
indes auch von der Eawag, die in einer kürzlich erfolgten Bestandesaufnahme gerade in
nährstoffarmen Schweizer Seen eine erstaunliche Vielfalt an Fischen festgestellt hatte,
wogegen eine verzeichnete starke Zunahme des Phosphatgehalts in Mittellandseen zum
Aussterben einheimischer Fischarten geführt hätte. 13
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Lors de la procédure de consultation sur les modifications d'ordonnances dans le
cadre de la mise en œuvre de l'art. 121a de la Constitution (Cst), les avis relatifs à la
nouvelle obligation de communiquer les postes vacants ont été récoltés. A l'exception
de l'UDC, tous les participants ont approuvé les modifications de l'Ordonnance sur le
service de l'emploi (OSE). Les associations patronales ont toutefois pointé du doigt la
charge administrative supplémentaire engendrée par la mesure. En effet, les petites et
moyennes entreprises ne disposent pas forcément de personnel spécialisé, voire
d'unité juridique, pour y faire face. Concernant la valeur seuil basée sur le taux de
chômage à partir de laquelle l'obligation devient effective pour la branche
professionnelle, trois cantons (JU, NE, TI), le PS, les syndicats, l'Union des villes suisses
et les associations de travailleuses et travailleurs se sont prononcés en faveur de la
proposition du Conseil fédéral fixée à 5%. Les associations patronales, neuf cantons (AI,
BL, FR, GE, NW, OW, SZ, VS, ZG) et le PVL prônaient un seuil de 8%. S'agissant du délai
de restriction de l'information relative aux emplois vacants, treize cantons (AG, BE, BL,
BS, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), le PRD, le PS, certains syndicats et associations
de travailleuses et travailleurs ont plaidé pour le délai de cinq jours proposé par le
Conseil fédéral. Le PVL et les associations patronales et professionnelles souhaitaient
un délai de deux voire trois jours. Le canton de Schwyz a rejeté l'avance en terme
d'information. De plus, quinze associations patronales ont préconisé une mise au
concours immédiate en l'absence de dossiers de candidature pertinents. Les syndicats
et le PS voudraient soumettre les employeuses et employeurs à un devoir de
justification concernant l'évaluation d'un dossier comme non approprié. Les
exceptions à l'obligation d'annonce des emplois vacants ont été accueillies
favorablement. Toutefois, les employeuses et employeurs aimeraient étendre les règles
d'exception. Pour les engagements de courte durée, ils ont soutenu la variante à
quatorze jours. Du côté patronal, la variante plus généreuse (moins d'un mois) a été
préférée. Finalement, les cantons ont salué le principe inscrit dans la Loi sur les
étrangers (LEtr), selon lequel ils sont responsables des contrôles et des sanctions. 14

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 01.11.2017
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Suite à la refonte partielle de la loi sur la durée du travail (LDT), l'ordonnance relative à
la loi sur la durée du travail (OLDT) est totalement révisée. Le projet prévoit un
assouplissement des dispositions sur le temps de travail et de repos pour répondre à
l’évolution des besoins sociaux, tout en protégeant les travailleuses et travailleurs. La
procédure de consultation s'est déroulée de septembre 2017 à janvier 2018. Sur les 78
réponses obtenues, la plupart provenaient d'entreprises de transport
concessionnaires, d'associations des transports publics et de syndicats du secteur. Les
cantons se sont positionnés plutôt en faveur du projet, comme le PS et le CSPO. Du
côté des associations faîtières, l'Union des villes suisses (UVS) et le Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB) ont approuvé les modifications, contrairement à
l'USAM et à la Fédération suisse des avocats (FSA). Ces dernières ont pointé du doigt
l'insécurité du droit générée par l’extension du champ d’application de la LDT aux
travailleuses et travailleurs employés par des tiers. S'agissant des autres milieux
intéressés, la révision a généralement été saluée. La version révisée entrera en vigueur
le 9 décembre 2018. 15
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Arbeitnehmerschutz

Le DEFR, mandaté par le Conseil fédéral, a proposé d'augmenter le nombre annuel de
contrôles relatifs au respect des conditions de salaire et de travail inscrit dans l'article
16e de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét) de 27'000 à 35'000. La hausse
de 30% permettrait de garantir la densité de contrôles nécessaire, suite à l'extension
de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et au nombre croissant de
prises d'emploi de courte durée. Pour les financer, la Confédération et les autorités
cantonales devraient supporter une augmentation des coûts d'au maximum 1'600'000
francs. 
Lors de la procédure de consultation, 21 participants ont statué en faveur du projet, 24
contre et 4 neutres. Au niveau des cantons, 12 cantons (AG, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SO,
TG, TI, VD, VS) ont soutenu le projet de modification et 11 (AI, AR, BS, GR, NW, OW, SG,
SZ, UR, ZG, ZH) étaient contre. Bâle-Campagne, Glaris et Schaffhouse ont adopté une
position neutre. Les Verts, le PS, l'USS et Travail.Suisse ont supporté le projet mais
auraient souhaité avoir 50'000 contrôles. Le Centre Patronal, la FER, la CPPREN, l'UVS
et la sec y étaient également favorables. Les partisans ont souligné la nécessité de
renforcer les contrôles en raison de l'augmentation des frontaliers et des résidents de
courte durée. Une hausse des contrôles protégerait plus efficacement, selon quelques-
uns, les conditions salariales et de travail. Le PDC, le PLR, l'UDC, l'USAM, la SSE,
ISOLSUISSE, l'USP, spbh, suissetec, l'UMS, l'Union des arts et métiers Bâle-Ville, la
Chambre de commerce de Bâle-Campagne ont rejeté la proposition. Certains
estimaient que la qualité des contrôles était plus importante que la quantité. Selon eux,
l'amélioration de la qualité engendrera des coûts. Ils ne souhaitent donc pas avoir une
hausse supplémentaire des dépenses en augmentant le nombre de contrôles.  D'autres
étaient d'avis qu'il n'y aurait pas de bénéfice notable et que ça irait à l'encontre de
l'objectif de réaliser des contrôles en fonction des risques. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.05.2017
DIANE PORCELLANA

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Zwischen April und Juli 2017 fand die Vernehmlassung zur Änderung des AHVG zur
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge statt. 73 Organisationen, darunter alle
Kantone sowie die KdK, vier in der Bundesversammlung vertretene Parteien sowie
verschiedene Verbände der Wirtschaft, Fachverbände oder Durchführungsstellen,
beteiligten sich an der Vernehmlassung, wie das BSV in seinem erst im August 2019
erschienenen Ergebnisbericht zur Vernehmlassung erklärte. Der Bundesrat definierte in
seiner Botschaft vier Hauptpunkte der Revision: die risiko- und wirkungsorientierte
Aufsicht, die Verbesserung der Governance in der 1. Säule, die Steuerung und Aufsicht
über Informationssysteme und die punktuelle Optimierung der 2. Säule. 
9 Kantone unterstützten die Änderungen zur 1. Säule grundsätzlich; 14 weitere Kantone
fürchteten trotz ihrer eigentlichen Zustimmung um die kostengünstige Durchführung
der Aufsicht. Die SP – und mit ihr der SGB und Travail.Suisse – hielt eine Anpassung des
Systems insgesamt für angemessen, die CVP befürwortete eine Beschränkung der
Gesetzesänderung auf alle Aspekte zur Modernisierung der Aufsicht. Die FDP und die
SVP lehnten die Änderung ab, da sie punktuelle Korrekturen bevorzugen würden und die
Kosten der Revision fürchteten. Letztere Ansicht teilten auch der Arbeitgeberverband
und der Bauernverband, Centre Patronal und FER. Die Vorsorge- und
Versicherungseinrichtungen forderten insbesondere eine Beibehaltung des bisherigen,
dezentralen Systems. Zahlreiche unterschiedliche Organisationen (verschiedene
Kantone, die FDP oder Mitglieder des SGV) kritisierten überdies die starke
Konzentration der Vorlage auf operative Fragen. Grösstenteils auf Zustimmung stiessen
hingegen die Massnahmen in der 2. Säule. 17
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Invalidenversicherung (IV)

An der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV, die von Dezember 2015 bis März
2016 dauerte, beteiligten sich alle Kantone, fünf grössere Parteien sowie verschiedene
Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Wirtschaft, verschiedene
Versicherungs- oder Behinderteninstitutionen sowie zahlreiche nicht eingeladene
Organisationen. Die Vernehmlassung wurde mittels eines Fragebogens durchgeführt,
bei dem die Teilnehmenden ihre Zustimmung bezüglich der wichtigsten Themen in vier
Stufen angeben konnten. Dies ermöglichte dem BAG im Anschluss die Durchführung
statistischer Auswertungen, wobei sich zeigte, dass 84 Prozent der Stellungnehmenden
der Vorlage ganz oder eher zustimmten und nur 16 Prozent sie ganz oder eher
ablehnten. Zahlreiche Organisationen beschränkten sich jedoch auf die Beurteilung der
einzelnen Leistungen, nicht aber der ganzen Revision.
Bei den teilnehmenden politischen Parteien überwog die Kritik an der Vorlage:
Während SP und CVP die Revision eher befürworteten, wurde sie von der FDP und der
BDP eher und von der SVP ganz abgelehnt. Die SVP und die FDP forderten mehr
Kostentransparenz und Sparmassnahmen und lehnten einen personellen Ausbau sowie
einen Leistungsausbau (SVP) ab. SBV, SGB, Travail.Suisse und FER unterstützten die
Vorlage trotz einiger Kritikpunkte weitgehend, während der Gewerbeverband eine
Überprüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der verschiedenen Massnahmen und der
SAV Einsparungen im Leistungsbereich forderten. Die Versicherungsinstitutionen
verzichteten auf eine Gesamtbeurteilung, da sie nur die sie direkt betreffenden Aspekte
beurteilen wollten. Insgesamt wertete das BAG aber auch ihre Stellungnahmen als
mehrheitlich die Revision befürwortend. Die meisten Behindertenorganisationen
sprachen sich für die Revision aus und begrüssten das formulierte Eingliederungsziel.
Sehr umstritten war jedoch die Frage, ob ein solches mit den vorgeschlagenen
Lösungen wirklich erreicht werden könne. Einige Organisationen forderten deshalb eine
Wirkungskontrolle, die nicht die Reduktion der Rentenzusprachen, sondern die
tatsächliche Eingliederung in die Arbeitswelt untersucht. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 20

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

Die Umweltschutzorganisationen konnten gemeinsam mit dem Bauernverband einen
grossen politischen Erfolg feiern. Ihre Volksinitiative für ein Moratorium bei der
Verwendung von gentechnisch manipulierten Produkten in der Landwirtschaft fand
nicht nur bei den Stimmenden insgesamt, sondern auch in allen Kantonen eine
Mehrheit. Der Schweizerische Fischerei-Verband lancierte seinerseits eine
Volksinitiative. Diese soll die Kantone verpflichten, das Bundesgesetz über
Restwassermengen strikte durchzusetzen und einen Renaturierungsfonds zur
Wiederherstellung von natürlichen Wasserläufen einzurichten. Der Fischerei-Verband
verzichtete bei der Unterschriftensammlung auf die Hilfe der Umweltschutzverbände,
obwohl diese dem Anliegen sehr positiv gegenüberstehen und es in der
Volksabstimmung unterstützen wollen. Er begründete den Alleingang mit
Berührungsängsten eines Teils seiner Mitglieder gegenüber diesen politisch den Grünen
und der SP nahe stehenden Organisationen. 21

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 31.12.2005
HANS HIRTER

Natur und Umwelt

Der Schweizerische Fischerei-Verband konnte seine im Vorjahr lancierte Volksinitiative
„Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)“ mit 161 836 Unterschriften einreichen.
Nachdem der Verband zuerst aus Rücksicht auf seine zum Teil eher konservativen
Mitglieder auf die Unterstützung durch die Umweltschutzverbände verzichtet hatte,
legte er gegen Schluss seine diesbezüglichen Hemmungen ab und beanspruchte die
Mithilfe der Pro Natura und des WWF beim Unterschriftensammeln. Da in diesem
Volksbegehren auch eine Ausdehnung des Verbandsbeschwerderechts vorgesehen ist,
setzten sich die Fischer das Ziel, eine höhere Zahl an Unterzeichnenden aufzuweisen
als die FDP-Initiative für die Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts. Dies
gelang ihnen problemlos. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.07.2006
HANS HIRTER

Weil jährlich in der Schweiz mehrere Tausend Wildtiere in nicht weggeräumten Weide-
und Stacheldrahtzäunen verendeten, plante der St. Gallische Jägerverein Hubertus,
eine kantonale Gesetzesinitiative zu lancieren. Bereits im Frühling 2017 hatte Hubertus
eine «Kampagne gegen vernachlässigte Todesfallen-Zäune» gestartet, wie der
«Appenzeller Volksfreund» berichtete. Damals, so die Zeitung weiter, habe die St.
Galler Regierung das Problem aber relativiert und bagatellisiert, weshalb sich der
Jägerverein nun dazu entschieden habe, eine Initiative zu lancieren, welche unter
anderem vorsehe, Stacheldraht generell zu verbieten und dass Elektro- und
Weidezäune entfernt werden müssten, sobald keine Tiere mehr auf der Weide stünden.
Auch das Aufstellen von Zäunen innerhalb von Wäldern solle zukünftig verboten werden.
Die Natur- und Umweltverbände Pro Natura und der WWF unterstützen das Anliegen.
Bis im Sommer 2019 soll die Initiative eingereicht werden. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.08.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

1) Erläuternder Bericht zum Vorentwurf DSG; Vernehmlassungsbericht Totalrevision DSG
2) Vernehmlassungsbericht EU-Waffenrichtlinie; NZZ, 4.1.18; APZ, BU, BaZ, LZ, SGT, 5.1.18; Lib, TA, 6.1.18; SoZ, 28.1.18; NZZ,
TA, 29.1.18
3) Internetauftritt des Referendumskomitees (eu-diktat-nein.ch); NZZ, 26.9.18; SN, TA, 29.9.18; BaZ, Lib, NZZ, SN, TG, 6.10.18;
AZ, 14.10.18; SGT, SN, 15.10.18; AZ, 27.10.18; Blick, 18.12.18
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4) BBl, 2019, S. 4985 ff.; NZZ, 27.4., 11.5.19; BaZ, 18.5.19; AZ, BaZ, LT, NZZ, SGT, SZ, TG, 20.5.19
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13) LZ, 23.6.14; TG, 28.6.14; NZZ, 22.7.14; SGT, 31.7.14
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